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Vor kurzem hat der Europäische Rat in Brüssel die neue
europäische Verfassung beschlossen. Es wird sich zeigen,
ob alle Parlamente die Verfassung ratifizieren werden. Be-
sonders spannend ist es, ob die Verfassung das Referen-
dum in Großbritannien überstehen wird. 

Europa braucht dringend eine Verfassung. Ich hoffe sehr,
dass dadurch die europäische Integration beschleunigt wird
und dass mein Kindheitstraum – die Vereinigten Staaten von
Europa – verwirklicht werden kann. Ich bin auch heute noch
davon überzeugt, dass dies der Weg ist, den Europa ge-
hen muss. Aber ich hoffe nun, dass die Vereinigten Staaten
von Europa ein liberales Europa sein werden. Leider sehe
ich mehr und mehr Anzeichen, dass meine Träume nicht
wahr werden. Es wird weder die Vereinigten Staaten von Eu-
ropa geben, noch wird das begrenzte Europa, das entste-
hen wird, demjenigen ähneln, von dem ich geträumt habe.

Die neue Verfassung definiert keine Vereinigten Staaten von
Europa. Es ist noch ein weiter Weg zu einer solch festen Bin-
dung zwischen den Staaten. Aber die Verfassung gibt die
Richtung vor. Manch einer meint, dass die Verfassung nichts
Neues enthält. Alles sei schon in anderen, früheren EU-Ver-
trägen, einschließlich des Maastricht-Vertrages, niederge-
schrieben. Diese Ansicht teile ich nicht. Wenn sie zuträfe,
bräuchten wir keine Verfassung. Obwohl keine radikalen
Neuerungen im verabschiedeten Text enthalten sind, adelt
die Verfassung einige der Regeln und Vorschriften, die für
Europa gelten. Sie engt den Interpretationsspielraum ein, wo
die Regeln nicht präzise formuliert sind, und sie definiert ei-
ne Rangordnung, wo sie widersprüchlich sind.

Um zu verdeutlichen, was ich meine, möchte ich Ihnen die
Artikel I-4, I-8 und II-34 nennen, die die Grundrechte der EU-
Bürger festschreiben: 

… Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung
ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit verboten…

… Unionsbürgerin oder Unionsbürger ist, wer die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt...

… Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger … haben das
Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu be-
wegen und aufzuhalten…

… Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang
zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu den sozi-
alen Diensten...

… Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen
Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt rechtmäßig wechselt,

hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und
die sozialen Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten...

… Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämp-
fen, anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine so-
ziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Woh-
nung, die allen, die nicht über ausreichende Mittel verfü-
gen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach
Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten…

Diese Artikel werden einen außerordentlich großen Einfluss
auf die Zukunft Europas ausüben. Die Nichtdiskriminie-
rungsklausel, das soziale Inklusionsrecht und das Recht
auf freie Wohnsitzwahl drängt Europa in die Richtung einer
Sozialunion und erleichtert damit eine Entwicklung, die nach
Ansicht von Rechtsexperten bereits in den letzen Jahren
durch eine Reihe von EU-Richtlinien und Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofes forciert wurde. 

Viele halten die Sozialunion für den nächsten logischen Schritt
nach der Wirtschafts- und der Währungsunion. Jedoch aus
deutscher Perspektive betrachtet kann ich dieser Logik nicht
folgen, denn für Deutschland war die Sozialunion kein Er-
folg. Vielmehr bedeutete sie, dass der deutschen Sozialstaat
außerordentlich hohe Lohnersatzeinkommen wie Sozialhil-
fe, Arbeitslosengeld und vorgezogene Altersrente in Ost-
deutschland zur Verfügung stellte, die die Lohnskala nach
oben gedrückt haben. Die Transfereinkommen, die der So-
zialstaat anbietet, sind de facto Mindestlöhne. Wenn diese
Mindestlöhne die Arbeitsproduktivität übersteigen, entsteht
unweigerlich Arbeitslosigkeit. Ostdeutschland leidet unter
einer von Jahr zu Jahr steigenden Massenarbeitslosigkeit,
und seit 1997 gibt es keine Konvergenz in der Entwicklung
der beiden Landesteile mehr. Vielmehr vergrößert sich die
Lücke zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich schreibe
den ökonomischen Misserfolg der deutschen Wiederverei-
nigung an erster Stelle der Sozialunion zu, durch die der
Sozialstaat zum Konkurrenten der privaten Wirtschaft auf
dem Arbeitsmarkt geworden ist. Und gegenüber diesem
Konkurrenten ist die private Wirtschaft machtlos. Da der
Konkurrent zu allem Überdruss auch noch von der privaten
Wirtschaft bezahlt werden will, leidet sogar die westdeut-
sche Wirtschaft unter ihm. 

Wenn in Europa eine Sozialunion nach deutschem Vorbild
errichtet wird, wenn also auf dem ganzen Kontinent har-
monisierte Sozialhilfesätze gezahlt werden, wird es 20 Re-
gionen wie Ostdeutschland geben. Das kann sich niemand
leisten.

Deshalb kann es in der Sozialunion, für die die Verfassung
den Weg ebnet, keine harmonisierten Sozialleistungen ge-
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ben. Vielmehr muss die Höhe der Sozialleistungen von den
Mitgliedsländern individuell bestimmt werden. Aber wie die
Theorie des Systemwettbewerbs sehr klar zeigt, ist es nicht
möglich, den europäischen Sozialstaat zu erhalten, wenn
die volle Freizügigkeit und das volle soziale Inklusionsrecht
gewährt wird, wie es in der Verfassung vorgesehen ist.
Die Sozialstaaten wirken wie Magneten, die Zuwanderer
anziehen, die mehr an staatlichen Ressourcen erhalten, als
sie in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen zahlen. Sie werden ihre Ausgaben nicht mehr unter
Kontrolle halten können und deshalb in eine Art von Ab-
schreckungswettbewerb geraten, in dem jeder Staat sei-
ne Sozialleistungen herunterschrauben wird, um nicht zum
Ziel der Armutsmigration zu werden. Da sich alle Länder
gleich verhalten, wird der Sozialstaat erodieren und unter
jenes Niveau fallen, das von seinen Bürgern gewünscht
würde, wenn sie nicht auf die Wanderungen Rücksicht neh-
men müssten. 

Europa wird sich in dieser Hinsicht wie die Vereinigten Staa-
ten von Amerika entwickeln. In den USA fehlt der Sozialstaat
nicht deshalb, weil die Bürger keinen wollen, sondern weil
es unter der Bedingung der Freizügigkeit nicht möglich ist,
einen zu errichten. Erinnern wir uns an New York City. In
den sechziger Jahren hatte John Lindsay, der Bürgermeis-
ter der Stadt New York, ein großzügiges Wohlfahrtspro-
gramm eingeführt, um die Armen von den Straßen zu brin-
gen und sozialen Unruhen entgegenzuwirken. Das Resul-
tat seiner Politik war, dass New York die Bedürftigen aus al-
len Teilen der USA anzog und an den Rand des Bankrotts
getrieben wurde. 1975 musste das Programm zurückge-
zogen werden, da die Banken nicht länger bereit waren,
der Stadt Kredit zu gewähren. Das Sozialprogramm von
Washington D.C. erlitt das gleiche Schicksal.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden, wenn ich die-
se Probleme anspreche. Ich sage nicht, dass die Migration
eine Gefahr sei und dass man die Zuwanderungsströme be-
schränken solle. Für Europa ist die Zuwanderung an sich
von Vorteil. Soweit die Migration durch Lohndifferenzen ver-
ursacht wird, verbessert sie die Allokation der Arbeit in Eu-
ropa, denn Lohnunterschiede reflektieren Produktivitäts-
unterschiede. Es ist gut, wenn Arbeitnehmer aus Ländern
mit geringer Produktivität in Länder mit hoher Produktivität
wandern, denn dadurch wird zusätzliches Wachstum in Eu-
ropa induziert. Insbesondere ist eine größere Migration von
Ost- nach Westeuropa nötig, um die verfügbaren Arbeits-
kräfte während des osteuropäischen Aufholprozesses effi-
zient auf die verfügbaren Produktionsstätten zu verteilen. Die
Migration an sich ist nicht verkehrt.

Ich sage auch nicht, dass die Kräfte des Systemwettbe-
werbs notwendigerweise große Wanderungsströme her-
vorbringen müssen. In einer symmetrischen Welt mit gleich
entwickelten Ländern bei vollkommener Arbeitskräftemo-

bilität gäbe es keine nennenswerte Migration. Aber trotzdem
würden die Kräfte des Systemwettbewerbs zur Erosion der
Sozialstaaten führen.

Was ich aber sage ist, dass es aus der Sicht der Theorie des
Systemwettbewerbs kaum möglich ist, ein Europa ent-
sprechend den Vorgaben des Verfassungsentwurfes zu
konstruieren. Freizügigkeit, volle soziale Inklusion und Sozial-
staatlichkeit sind drei Ziele, die einfach nicht zusammen-
passen. Eines dieser Ziele muss geopfert werden.

Aber die europäischen Politiker sehen das anders. Sie nei-
gen dazu, die Probleme herunterzuspielen und argumen-
tieren, dass wir noch weit von den Inklusionsrechten ent-
fernt sind, die die Erosion des Sozialstaates auslösen wür-
den. In Wahrheit aber hat die Erosion des Sozialstaates in
Europa schon längst begonnen. Für mich ist die Agenda
2010 nur der erste Schritt von vielen, die noch folgen wer-
den. Die Kräfte des Wettbewerbs brauchen Jahrzehnte,
um zu wirken, aber sie sind stark und beharrlich.

In gewisser Weise sollte eine solche Erosion willkommen
sein. Vielleicht sind die Osterweiterung und die daraus re-
sultierenden Wanderungsströme für Deutschland das Tro-
janische Pferd, durch das die Kämpfer gegen einen aus-
ufernden Sozialstaat eindringen werden, wie Michael Bur-
da einmal bemerkte. Aber ich würde eine geplante Reform
des Sozialstaates vorziehen, denn die Mechanismen, durch
die die Erosion in Gang gesetzt wird, sind nicht übermäßig
überzeugend.

Es gibt drei Mechanismen, die betrachtet werden müssen.

Erstens: die direkte Zuwanderung von Erwerbstätigen in
den Sozialstaat. Diese Zuwanderung ist eines der funda-
mentalen EU-Rechte, und tatsächlich hat Deutschland in
den letzten 30 Jahren eine Immigration verkraftet, wie sie
auch in historischer Perspektive ungewöhnlich ist. Die Zu-
wanderung war eine direkte Zuwanderung in den Sozial-
staat, weil die Migranten eine unterdurchschnittliche Pro-
duktivität hatten, unterdurchschnittliche Einkommen er-
wirtschafteten und deshalb von der staatlichen Umvertei-
lung profitieren konnten. Sie zahlten zwar in vielen Fällen
Steuern und Sozialabgaben, erhielten aber mehr öffentli-
che Leistungen zurück, als sie zahlten. Bei den Renten zahl-
ten sie mehr an den Staat, als sie dafür an Ansprüchen
erwarben, aber bei anderen Leistungen des Staates, ein-
schließlich der öffentlichen Infrastruktur, die kostenlos in
Anspruch genommen werden konnte, war es umgekehrt.
Im Jahr 1997 erhielt ein durchschnittlicher Ausländer, der
vor weniger als zehn Jahren eingewandert war, netto jähr-
lich ein Geschenk von knapp 2 400 g. Der durchschnitt-
liche Ausländer schließt erwerbstätige Einwanderer, ihre
nichterwerbstätigen Verwandten und einfach jeden Aus-
länder, der damals in Deutschland lebte, mit ein. Die Sum-
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me ist enorm. Über zehn Jahre hinweg beträgt sie für ei-
ne fünfköpfige Familie 118 000 c. Personen, die länger
bleiben, erhalten weniger vom Staat, da ihre Produktivität
und ihre Löhne höher sind, aber nur wer länger als 25 Jah-
re bleibt, wird zu einem Nettozahler. Leider sind das aber
nur wenige Personen, denn 80% der Immigranten waren
im Laufe von 25 Jahren gestorben oder hatten das Land
verlassen.

Der zweite Mechanismus ist die indirekte Migration in den
Sozialstaat durch Verdrängung der Einheimischen von ih-
ren Arbeitsplätzen. In den letzten 30 Jahren war dies die
Realität in Deutschland. Von 1970 bis 2002 wanderten net-
to 7,5 Millionen Personen nach Deutschland ein. Von die-
sen fanden etwa 3,1 Millionen offiziell Arbeit. In der glei-
chen Periode wuchs die Arbeitslosigkeit unter den Einhei-
mischen um etwa die gleiche Zahl, nämlich um 3,2 Millio-
nen. Deutschland war unfähig, die Immigranten mit zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen zu versorgen. Aufgrund der Ri-
gidität der Löhne am unteren Ende der Lohnskala, die ih-
rerseits durch die Sozialhilfe und ähnliche Leistungen ver-
ursacht wird, konnten für die Immigranten keine neuen
Arbeitsplätze geschaffen werden. Nur wenn die Politik ei-
ne Lohnsenkung akzeptiert hätte, wären mehr Arbeitsplätze
entstanden, denn nur sinkende Löhne veranlassen Ar-
beitgeber dazu, Arbeitsplätze bereitzustellen. Aufgrund der
Lohnrigidität kam es zu einer indirekten Zuwanderung in
die Arbeitslosigkeit. Die Zuwanderer bekamen die Jobs,
und anstatt sich auf einen Niedriglohnwettbewerb einzu-
lassen, zogen es die Einheimischen vor, sich in den Ses-
sel zu setzen, den ihnen der Sozialstaat anbot. Die indi-
rekte Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit ist auch eine in-
direkte Zuwanderung in den Sozialstaat. Einerseits setzen
nämlich die Zuwendungen des Sozialstaats einen künst-
lichen Migrationsanreiz, weil sie die Löhne hochhalten. An-
dererseits führte die wachsende Arbeitslosigkeit der ein-
heimischen Bevölkerung zu enormen Haushaltsbelastun-
gen für den Staat.

Die dritte Art der Wohlfahrtsmigration betraf bislang über-
wiegend Asylanten aus Nicht-EU-Ländern. Unter EU-Län-
dern war sie bislang unbedeutend. Aber die Dinge können
sich ändern. Gemeint ist die Migration der Nichterwerbstä-
tigen, zu denen Studenten, Rentner und solche Personen
gehören, die aus anderen Gründen nicht arbeiten. Dieser
Typ der Wohlfahrtsmigration fiel in der Vergangenheit quan-
titativ nicht ins Gewicht, weil EU-Bürgern, die Sozialhilfe
beantragten, das Aufenthaltsrecht entzogen werden konn-
te. Sie erhielten eine Fahrkarte und wurde in ihre Heimatland
abgeschoben. 

Die Dinge haben sich insofern geändert, als am 1. Mai die-
ses Jahres eine neue Freizügigkeitsrichtlinie in Kraft trat,
die bis zum 1. Mai 2006 in nationales Recht umgesetzt wer-
den muss. Sie gibt den Immigranten das Recht, eine bis zu

fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung zu verlangen, wenn sie
krankenversichert sind und ausreichende »Existenzmittel«
vorweisen können, so dass sie für die geplante Aufent-
haltszeit keine Sozialhilfe beantragen müssen. 

Die Richtlinie unterscheidet sich mindestens in zwei Punk-
ten von der momentan gültigen deutschen Gesetzgebung
und zwingt den Gesetzgeber deswegen zu einer Änderung. 

Zum einen erhält der Zuwanderer nach fünf Jahren ein un-
befristetes Aufenthaltsrecht, auch wenn er keine Eigenmit-
tel und keinen Krankenversicherungsschutz mehr nach-
weisen kann. Er hat dann Anspruch auf alle Sozialleistun-
gen, die den Einheimischen zustehen. Somit ist zum Bei-
spiel eine Immigrantenfamilie mit zwei Kindern, die für 15
Jahre in Deutschland bleiben möchte, berechtigt, zehn Jah-
re lang sämtliche Sozialleistungen zu erhalten, die sich un-
ter heutigen Bedingungen zu einem Betrag von mehr als
180 000 b aufsummieren. 

Zum anderen wird es dem Gastland erschwert, die Aufent-
haltszeit zu verkürzen, wenn der Zuwanderer bedürftig wird
und Sozialhilfe beansprucht. Die Richtlinie verbietet es, die
Sozialhilfebedürftigkeit zum Ausweisungsgrund zu machen.
Im Falle eines angemessenen Bezugs von Sozialhilfe sollte
keine Ausweisung erfolgen, heißt es in der Präambel. 

Diese beiden Neuerungen sind substantiell, und sie wur-
den erlassen, ohne dass die deutsche Öffentlichkeit Notiz
davon genommen hat. Sie haben die Tür zum Sozialstaat
weiter geöffnet. Es findet nicht mehr nur eine direkte Mi-
gration der Erwerbstätigen in den Sozialstaat und eine indi-
rekte Migration der Erwerbstätigen insofern statt, als diese
die Einheimischen in die Arbeitslosigkeit abdrängen. Auch
die direkte Zuwanderung von Nichterwerbstätigen in den
Sozialstaat wird trotz gewisser Schutzvorkehrungen grund-
sätzlich erlaubt.

Alles in allem bedeuten die drei beschriebenen Wege der
Immigration in den Sozialstaat, dass in Europa ein Ab-
schreckungswettbewerb zwischen den Sozialstaaten
stattfinden wird, wie ich ihn beschrieben habe. Deshalb
erwarte ich für die nächsten Jahrzehnte nicht nur eine gra-
duelle Erosion, sondern auch Tendenzen zu einer Har-
monisierung der Sozialleistungen in Europa auf einem ein-
heitlichen Niveau, mit der Konsequenz der Lohnanglei-
chung und der wachsenden Arbeitslosigkeit, die ich be-
schrieben habe.

Keine dieser Erwartungen ist angenehm. Sie lassen Zweifel
an der Klugheit aufkommen, die in dem neuen Verfas-
sungsentwurf steckt. Die Väter und Mütter der Verfassung
hatten sicherlich gute Absichten. Sie wollten den europäi-
schen Sozialstaat bewahren. Aber ich fürchte, sie haben
stattdessen zu seiner Zerstörung beigetragen.
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Wie ich schon sagte: Sozialstaatlichkeit, soziale Inklusion und
Freizügigkeit sind drei Ziele der Verfassung, die nicht zu-
sammenpassen. Eines dieser Ziele muss geopfert werden.

Wenn wir nichts tun, wird der europäische Sozialstaat ero-
dieren. Wenn wir stattdessen den Sozialstaat bewahren wol-
len, müssen wir entweder die Freizügigkeit oder das Inklu-
sionsprinzip aufgeben. Eine Beschränkung der Freizügigkeit
der Arbeitnehmer, wie Deutschland sie gegenüber den ost-
europäischen Ländern durchgesetzt hat, widerspricht nicht
nur den Grundrechten der Römischen Verträge, sondern
ist auch schädlich für das Wachstum in Europa. Deshalb
plädiere ich für die Beschränkung des Inklusionsrechts.

An seine Stelle würde ich das Prinzip der selektiv verzöger-
ten Integration in den Sozialstaat setzen, wie es vom ifo
Institut und ähnlich auch vom Wissenschaftlichen Beirat beim
Bundesfinanzministerium vorgeschlagen wurde. Das Prin-
zip besagt, dass die Zuwanderer zwar die normalen Steu-
ern und Sozialabgaben zahlen, alle beitragsfinanzierten So-
zialleistungen erhalten und außerdem freien Zugang zur öf-
fentlichen Infrastruktur haben, dass aber während einer Über-
gangsperiode der Anspruch auf steuerfinanzierte Sozial-
leistungen wie Sozialhilfe und Wohngeld beschränkt ist. Ir-
land und Großbritannien haben vor einiger Zeit eine Varian-
te dieses Prinzips eingeführt. 

Ich würde das Prinzip der selektiv verzögerten Integration
bei erwerbstätigen Personen anwenden und das Heimat-
landprinzip bei solchen, die nicht erwerbstätig sind. Jeder
kann frei zuwandern, aber wenn er im Gastland nicht ar-
beitet, dann bleibt das Heimatland für seine Sozialleistun-
gen verantwortlich. Mit diesen Vorschriften kann Europa li-
beral und sozial zugleich bleiben, denn die Erosionskräfte
des Systemwettbewerbs können wirksam gebannt werden. 
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